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Marktgemeinde Velden am Wörther See 
 
Zahl: __________________ 
 
 

 
 

VERORDNUNG 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Velden am Wörther See vom 
_______________, Zl. _______________, mit der die integrierte Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplanung  
 
 
 

„LIND OB VELDEN - HEIMAT“ 
 

 
erlassen wird. 
 
Aufgrund der Bestimmungen der §§ 31a und 31b des Kärntner Gemeindeplanungs-
gesetzes 1995, K-GplG 1995, LGBl. Nr. 23, in d. F. d. G. LGBl. Nr. 88/2005, wird 
verordnet: 
 
Die Verordnung besteht aus dem Verordnungstext, den Beilagen 1A und 2 sowie 
dem Erläuterungsbericht. 
 

I. ABSCHNITT (ALLGEMEINES) 

§ 1 

Wirkungsbereich 
 
(1) Diese Verordnung gilt für die Parzellen Nr. 430/2 (Vollfläche), 432 (Teilfläche), 

791 (Teilfläche), 428/1 (Vollfläche), 428/2 (Vollfläche) und 426 (Vollfläche), 
alle KG Lind ob Velden, mit einer Gesamtfläche von ca. 17.273 m². 

 
(2) Integrierende Bestandteile dieser Verordnung bilden die zeichnerischen 

Darstellungen in der Beilage 1A über die Änderung des Flächenwidmungs-
planes der Marktgemeinde Velden am Wörther See sowie in der Beilage 2 
über die festgelegten Bebauungsbedingungen. 
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II. ABSCHNITT (FLÄCHENWIDMUNG) 

§ 2 

Änderung des Flächenwidmungsplanes 
 
Der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Velden am Wörther See wird insofern 
geändert, als unter den nachstehenden Punkten festgelegt wird: 
 
 
1/2006 
Umwidmung der Parzellen Nr. 432 (Teilfläche, im Ausmaß von ca. 1.407 m²), 428/2 
(Teilfläche, im Ausmaß von ca. 45 m²), Nr. 428/1 (Teilfläche, im Ausmaß von ca. 
3.402 m²) und 426 (Vollfläche), alle KG Lind ob Velden, mit einer Gesamtfläche von 
ca. 14.005 m² von „Grünland für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche“ in 
„Bauland reines Wohngebiet“. 
 
 
2/2006 
Umwidmung der Parzelle Nr. 428/1 (Teilfläche), KG Lind ob Velden, mit einer Ge-
samtfläche von ca. 104 m² von „Bauland Dorfgebiet“ in „Bauland reines Wohngebiet“. 
 
3/2006 
Umwidmung der Parzellen Nr. 428/2 (Teilfläche, im Ausmaß von ca. 90 m²), 428/1 
(Teilfläche, im Ausmaß von ca. 575 m²), Nr. 432 (Teilfläche, im Ausmaß von ca. 
1.274 m²), 430/2 (Vollfäche) und 791 (Teilfläche, im Ausmaß von ca. 200 m²), alle 
KG Lind ob Velden, mit einer Gesamtfläche von ca. 3.164 m² von „Grünland für die 
Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche“ in „Verkehrsfläche - Verkehrsfläche in 
der Gemeinde“. 
 

III. ABSCHNITT (BEBAUUNGSBEDINGUNGEN) 

§ 3 

Mindestgröße der Baugrundstücke 
 
(1) Die Mindestgröße eines Baugrundstückes beträgt 1.500 m²: 

 

§ 4 

Bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes 
 
(1) Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes wird durch die Geschoß-

flächenzahl angegeben. 
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(2) Die Geschoßflächenzahl (GFZ), das ist das Verhältnis der Summe der Brutto-
geschoßflächen zur Baugrundstücksgröße, ist mit 0,60 festgelegt und in der 
zeichnerischen Darstellung ersichtlich. 
 

 
(3) Oberirdische Garagen sowie Nebengebäude sind in die Berechnung der GFZ 

einzubeziehen. 
 
(4) Grundflächen, die für Anlagen von Versorgungsunternehmen in Anspruch ge-

nommen werden (wie z. B. Trafoanlagen, Wasserversorgungsanlagen u. ä.) 
sind bei der Berechnung der baulichen Ausnutzung nicht zu berücksichtigen. 

 
(5) Untergeschoße sind in die Berechnung der GFZ einzubeziehen, wenn die re-

lative Höhe der Rohdeckenoberkante mehr als 1,0 m über dem derzeitigen 
Urgelände beträgt.  

§ 5 

Bebauungsweise 
 
(1) Als Bebauungsweise wird die offene Bauweise festgelegt. 

§ 6 

Geschoßanzahl, maximale Höhe der Bebauung 
 
(1) Die Festlegung über die Geschoßanzahl ist ebenfalls der zeichnerischen Dar-

stellung zu entnehmen und wird mit 3,0 Obergeschoßen festgelegt. 
 

(2) Als Untergeschoß gelten Geschoße, deren Rohdeckenoberkante maximal 
1,0 m über dem derzeitigen Urgelände liegt. 

 

§ 7 

Baulinien 
 
(1) Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstückes, innerhalb welcher 

Gebäude und bauliche Anlagen errichtet werden dürfen. Die Baulinien sind in 
der zeichnerischen Darstellung festgelegt. 

 
(2) Geschlossene Vorbauten, wie Erker, Balkone, Blumenfenster, Loggien usw., 

die nicht länger als ein Drittel jener Gebäudefront sind, an der sie errichtet 
werden, dürfen die Baulinie um maximal 1,5 m überragen, sofern nicht andere 
gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. 

 
(3) Bauliche Anlagen zur Gartengestaltung und Carports dürfen auch außerhalb 

der Baulinie errichtet werden, sofern nicht andere gesetzliche Bestimmungen 
entgegenstehen. 
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§ 8 

Dachformen 
 
(1) Innerhalb der Bebauungszonen sind Flach-, Walm- und Pultdächer zulässig. 

§ 9 

Verlauf und Ausmaß von Verkehrsflächen 
 
(1) Der Verlauf der Verkehrsflächen ist in der zeichnerischen Darstellung ersicht-

lich.  
 
(2) Verkehrsflächen oder Abstellplätze müssen ohne Beeinträchtigung des flie-

ßenden Verkehrs, also ohne Halten auf Fahrbahnen (z. B. vor einer 
Schranken- oder Toranlage), anzufahren sein. 

 
(3) Je Wohnungseinheit sind mindestens 1,5 Stellplätze am Baugrundstück nach-

zuweisen. 

IV. ABSCHNITT 

§ 10 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung der Genehmi-

gung durch die Kärntner Landesregierung in der Kärntner Landeszeitung in 
Kraft. 

 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt für den Geltungsbereich jeglicher 

für diesen Planungsbereich erlassene Bebauungsplan der Marktgemeinde 
Velden am Wörther See außer Kraft. 

 
Für den Gemeinderat 

 
Der Bürgermeister 

 
 
 

LAbg. Bgm. Ferdinand Vouk 
 
 
Angeschlagen am: _______________ 
Abgenommen am: _______________ 
 
 
 
erstellt am: 10.03.2006 
zuletzt geändert am: 11.05.2006 
Ausdruck vom: 12.05.2006 
DI Lagler/gr/svgem/velden/bbpl/heimat ver.doc  
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ERLÄUTERUNGSBERICHT 

Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung 

“LIND OB VELDEN - HEIMAT“ 
 

1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Die rechtliche Grundlage der integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung 
findet sich in den §§ 31a und 31b des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 - 
K-GplG 1995, LGBl. Nr. 23/1995 in der Fassung des Gesetzes LGBl 88/2005. 
 
§ 31a Abs. 1a 
Der Gemeinderat hat mit Verordnung für unbebaute Grundflächen mit einer zu-
sammenhängenden Gesamtfläche von mehr als 10.000 m² eine integrierte Flächen-
widmungs- und Bebauungsplanung durchzuführen. 
 
§ 31a Abs. 2 
Im Rahmen der integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung sind in einem 
Verfahren sowohl die Flächenwidmungen  der betroffenen Grundflächen als auch 
die Bebauungsbedingungen  für jene Bauvorhaben festzulegen, die auf diesen 
Grundflächen ausgeführt werden sollen. Die Flächenwidmungen dürfen nur im Ein-
klang mit den Bestimmungen des I. Abschnittes des K-GplG 1995, die Bebau-
ungsbedingungen dürfen nur im Einklang mit den Bestimmungen des II. Abschnittes 
des K-GplG 1995 festgelegt werden. 

1.1 FLÄCHENWIDMUNGSPLANUNG 

Im I. Abschnitt des Ktn. Gemeindeplanungsgesetzes 1995 wird die Flächenwid-
mungsplanung geregelt, wobei unter Bedachtnahme auf das Örtliche Entwicklungs-
konzept die voraussehbaren wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und kulturellen 
Erfordernisse in der Marktgemeinde, die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und 
das Ortsbild sowie die Erfordernisse einer zeitgemäßen landwirtschaftlichen Be-
triebsführung zu beachten sind. 
 
In Beilage 1 sind der derzeitige Widmungsbestand, die Widmungsänderungen sowie 
der Flächenwidmungsplanentwurf dargestellt. 
 
Bei der Ermittlung des Ausmaßes von Widmungsänderungen wurden die Teilflächen 
von Parzellen graphisch aus der digitalen Katastermappe (DKM) ermittelt. Es können 
sich Differenzen gegenüber dem in der Grundstücksdatenbank angeführten Ausmaß 
ergeben. Differenzen bei den Flächenausmaßangaben haben keine Auswirkungen 
auf die Festlegungen der Widmungsgrenzen. 
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1.2 BEBAUUNGSPLANUNG 

Im II. Abschnitt des K-GplG 1995 werden die Bebauungsbedingungen normiert. 
 
Sie sind den Erfordernissen des Landschafts- und Ortsbildes anzupassen und sind 
dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechend den örtlichen Gegebenheiten 
festzulegen. 
 
Gemäß § 25 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a bis c sind eine Reihe von Bestimmungen ob-
ligatorisch aufzunehmen. Es sind dies die Mindestgröße der Baugrundstücke, die 
Begrenzung der Baugrundstücke und deren bauliche Ausnutzung, die Bebauungs-
weise, die Baulinie, die Geschoßanzahl oder die Bauhöhe sowie das Ausmaß und 
der Verlauf der Verkehrsflächen. 
 
Je nach den örtlichen Erfordernissen dürfen noch weitere Einzelheiten festgelegt 
werden, wie der Verlauf der Verkehrsflächen, die Begrenzung der Baugrundstücke, 
die Höhe der Erdgeschoßfußbodenoberkante für Wohnungen, Geschäftsräume und 
dgl., die Grünanlagen, die Firstrichtung, die Dachform, die Dachfarbe, die Art der 
Verwendung und schließlich Vorkehrungen zur Erhaltung und Gestaltung charak-
teristischer Stadt- und Ortskerne. 

1.3 VERFAHREN 

Für das Verfahren der integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung gelten 
die Verfahrensvorschriften für die Erlassung und Änderung von Flächenwidmungs-
plänen (§§ 13 und 15, K-GplG 1995) sinngemäß mit der Maßgabe, dass sowohl die 
Festlegung von Flächenwidmungen als auch von Bebauungsbedingungen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Landesregierung bedürfen. Die Genehmi-
gung ist zu versagen, wenn Gründe nach § 13 Abs. 7 zweiter Satz oder nach § 26 
Abs. 4 vorliegen. 
 
Für die Kundmachung von Verordnungen, mit denen integrierte Flächenwidmungs- 
und Bebauungsplanungen durchgeführt werden, gelten § 14 und § 26 Abs. 5 bis 7. 
 
Demnach ist der Entwurf der Verordnung durch vier Wochen im Gemeindeamt zur 
allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist durch Kundmachung bekannt-
zugeben. Die während der Auflagefrist beim Gemeindeamt gegen den Entwurf 
schriftlich eingebrachten Einwendungen sind vom Gemeinderat bei der Beratung in 
Erwägung zu ziehen. 
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2 ZIELSETZUNGEN 

Mit der integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung wird eine Rechtsnorm 
geschaffen, mit der einerseits die administrative und juristische Umsetzung der 
wesentlichen Projektideen gewährleistet wird und anderseits genügend planerischer 
Spielraum für die weitere Planung gewährt wird, damit Projektfeinabstimmungen 
noch möglich sind. 

Zu den wesentlichen Projektideen zählen: 

- Schaffung einer attraktiven Wohnsiedlung für Hauptwohnsitze. 

3 PLANUNGSRAUM 

Der Planungsraum umfasst die Parzellen 430/2 (Vollfläche), 432 (Teilfläche), 791 
(Teilfläche), 428/1 (Vollfläche), 428/2 (Vollfläche) und 426 (Vollfläche), alle KG Lind 
ob Velden, mit einer Gesamtfläche von ca. 17.273 m². 

4 BEBAUUNGSKONZEPT 

4.1 PROJEKTBESCHREIBUNG 

Das Planungsgebiet ist im örtlichen Entwicklungskonzept als Erweiterungspotenzial 
ausgewiesen. 
 
Die Aufschließung erfolgt über eine neu zu errichtende Anbindungsstraße 
abzweigend von der Selpritscher Straße (L60) im Nordosten des Planungsgebietes. 
Mit dieser Straße werden auch die angrenzenden bereits gewidmeten Bauland-
flächen erschlossen. Für die südlich des Planungsraumes festgelegten Bauland-
entwicklungspotenziale wird entlang der westlichen Planungsraumgrenze eine 
Bauverbotszone zur Sicherung einer möglichen Erschließungsvariante festgelegt. 
 
In Abstimmung mit der örtlichen Situation wird ein dreigeschossiger Sozialwohnbau, 
bestehend aus freistehenden, punktförmigen Einzelkubaturen geplant. Damit wird die 
Durchsichtigkeit und aufgelockerte Struktur der Umgebung beibehalten. 
 
Aufgrund der visuellen Eigenständigkeit des Planungsbereiches ist eine individuelle 
Dachform für den gesamten Planungsbereich möglich. Das Konzept sieht Flach-
dächer vor.  
Die bauliche Ausnutzung orientiert sich an den vorherrschenden Dichtewerten der 
Ortschaft Lind ob Velden.  
Durch die Baukörpersituierung entstehen attraktive Grünräume, die für wohnungs-
bezogene Freiraumnutzungen optimal gestaltet werden können. 
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5 ERLÄUTERUNGEN ZU DEN FESTLEGUNGEN IN DER VERORDNUNG 

 
zu § 3:  Die Angabe der Mindestbaugrundstücksgröße wird für den Fall einer ab-

weichenden Grundstücksteilung angegeben. 
 
zu § 4:  Geschoßflächenzahl GFZ: 
 Als Bruttogeschoßfläche gilt die Bruttofläche des jeweiligen Geschoßes, 

gemessen von Außenwand zu Außenwand. Die innerhalb der äußeren 
Umfassungswände liegenden Loggien- oder Terrassenflächen sind in die 
Geschoßfläche einzurechnen, der Flächenanteil außerhalb der Außen-
wände ist nicht zu berücksichtigen. 

 
 Carports sowie Flugdächer sind nicht in die Berechnung der GFZ ein-

zubeziehen. 
 
zu § 5:  Offene Bauweise ist gegeben, wenn Gebäude, Gebäudeteile oder bauliche 

Anlagen allseits freistehend unter Einhaltung eines Abstandes zur Bau-
grundstücksgrenze errichtet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erstellt am: 10.03.2006 
zuletzt geändert am: 11.05.2006 
Ausdruck vom: 03.10.2006 
DI Lagler/gr/svgem/velden/bbpl/heimat erl.doc  



Stellungnahme zum Kärntner Umweltpla nungsgesetz idgF. für das integrierte 
Flächenwidmungsplan- und Bebauungsplanverfahren „Lind ob Velden - Heimat“ 
 
Gemäß Kärntner Umweltplanungsgesetz - K-UPG 2004 in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr. 52/2004 - unterliegen Flächenwidmungsplanänderungen, soweit die §§ 4 bis 6 
des gleichnamigen Gesetzes nichts anderes bestimmen, einer strategischen 
Umweltverträglichkeitsprüfung. 
 
Ein Umweltprüfungsverfahren gemäß 2. Abschnitt des K-UPG 2004 ist nicht anzu-
wenden, wenn: 
 

�¾��Die Widmungsfestlegung keine Grundlage für ein UVP-pflichtiges Projekt ist oder 
�¾��die Widmungsfestlegung keine voraussichtlichen Auswirkungen auf ein Natura-

2000-Gebiet hat oder 
�¾��die Festlegung von Bauland oder einer spezifischen Grünlandkategorie, durch 

dessen zulässige Nutzungen keine örtlich unzumutbaren Umweltbelastungen zu 
erwarten sind. 

 
Bei den gegenständlichen beabsichtigten Widmungsfestlegungen handelt es sich um: 
 
 
1/2006 
Umwidmung der Parzellen Nr. 432 (Teilfläche, im Ausmaß von ca. 1.407 m²), 428/2 
(Teilfläche, im Ausmaß von ca. 45 m²), Nr. 428/1 (Teilfläche, im Ausmaß von ca. 
3.402 m²) und 426 (Vollfläche), alle KG Lind ob Velden, mit einer Gesamtfläche von 
ca. 14.005 m² von „Grünland für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche“ in 
„Bauland reines Wohngebiet“. 
 
2/2006 
Umwidmung der Parzelle Nr. 428/1 (Teilfläche), KG Lind ob Velden, mit einer Ge-
samtfläche von ca. 104 m² von „Bauland Dorfgebiet“ in „Bauland reines Wohngebiet“. 
 
3/2006 
Umwidmung der Parzellen Nr. 428/2 (Teilfläche, im Ausmaß von ca. 90 m²), 428/1 
(Teilfläche, im Ausmaß von ca. 575 m²), Nr. 432 (Teilfläche, im Ausmaß von ca. 
1.274 m²), 430/2 (Vollfäche) und 791 (Teilfläche, im Ausmaß von ca. 200 m²), alle 
KG Lind ob Velden, mit einer Gesamtfläche von ca. 3.164 m² von „Grünland für die 
Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche“ in „Verkehrsfläche - Verkehrsfläche in 
der Gemeinde“. 
 
Auf der festzulegenden Widmungsfläche ist die Errichtung eines UVP-pflichtigen 
Vorhabens aufgrund der restriktiven Festlegungen im integrierten Flächenwidmungsplan- 
und Bebauungsplanverfahren des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 - K-GplG 
1995 idgF. nicht zu erwarten. 
 
Ebenso ist von der Widmungsfestlegung kein Natura-2000-Gebiet von Umwelt-
auswirkungen betroffen. 
 
Die Widmungsfläche weist auch keine Merkmale auf, die aufgrund anderer Ge-
setzesmaterien als schutzwürdig angesehen werden kann. 
 



Im „Bauland reines Wohngebiet“ sind gemäß § 3 Abs 5 lit b des K-GplG 1995 idgF. nur 
jene Nutzungen zulässig, die keine unzumutbaren und damit keine erheblichen 
Umweltbelastungen erwarten lassen. 
 
Insofern sind bei der Festlegung der Widmungskategorie „Bauland reines Wohngebiet“ 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu befürchten. Daher ist aus raumordnungsfach-
licher Sicht für das integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanungsverfahren Zl. 
_____________ vom _____________ keine Umweltprüfung bzw. Umwelterheb-
lichkeitsprüfung gemäß § 4 Abs. 1 lit. c Ziff 1 des K-UPG 2004 erforderlich. 
 


